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Vorwort 

Dieses Buch ist die an einigen wenigen Stellen ergänzte und unwesent-
lich überarbeitete Fassung meiner philosophischen Habilitationsschrift, die 
im Sommersemester 2002 der Philosophischen Fakultät (Geschichte, Philo-
sophie, Sozialwissenschaften) der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg vorgelegt wurde. Das Habilitationsverfahren wurde am 5. 2. 2003 er-
folgreich abgeschlossen. 

Vor allem weiß ich mich den Gutachtern der Arbeit, den Herren Profes-
soren Dr. Rainer Enskat (Halle/Saale), Dr. Günter Figal (Freiburg/Br.) und 
Dr. Andreas Mehl (Halle/S., Berlin), für wohlwollendes Urteil und zahlrei-
che hilfreiche Anregungen herzlich verpflichtet. Ihren methodologischen, 
hermeneutischen und historischen Hinweisen versuchen die Ergänzungen 
der Druckfassung Rechnung zu tragen. Mein Lehrer Prof. Dr. Manfred 
Riedel hat die Arbeit angeregt und das Erstgutachten verfasst. 

Die Untersuchung ist in enger philosophischer Zwiesprache mit ihm ent-
standen, für deren prägende Erfahrung in einem über lange Jahre bewährten 
Vertrauensverhältnis ich besonderen Dank sage. Die denkerisch konzen-
trierte und zugleich gelöste Grundstimmung am Lehrstuhl für Praktische 
Philosophie der Alma mater halensis habe ich stets als förderlich empfun-
den. Herr Jean Strepp, Wiss. Hilfskraft am Lehrstuhl, und Herr Christian 
Nafe, Student der Philologie und Philosophie, haben sich um Korrektur-
und Registerarbeiten verdient gemacht. 

Die enge Zwiesprache über Fragen politischer und praktischer Philosophie 
mit Herrn Staatsminister a. D. Prof. Dr. Hans Maier (München) und Herrn 
Prof. Dr. Werner Beierwaltes (München) über die Platonische Tradition 
gehört zu den beglückenden, privilegierenden Umständen, die mein Studium 
der Sache inspiriert und die Konturen eigener Reflexion geschärft haben. 
Nicht minder ist das intensive Gespräch mit Prof. Dr. Michael Stürmer (Er-
langen, Berlin) für die Klärung des Grundverhältnisses von Recht und Politik 
in Geschichte und Gegenwart Europas bereichernd gewesen. Diese Namen 
seien stellvertretend für manche Gesprächspartner und Mentoren, Lebende 
und Verstorbene, genannt, denen ich seit meiner Studienzeit sehr viel ver-
danke. 

Meine geliebte Frau Chris hat an der zügigen Fertigstellung des umfäng-
lichen Manuskripts allen erdenklichen Anteil. Ich widme das Buch meinen 
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Eltern zum Dank dafür, dass sie meinen bisherigen Weg stets mit Liebe 
und Verständnis begleitet haben. 

Die Thematik weist, systematisch auf der Grenze zwischen Rechtsphilo-
sophie, politischer Philosophie und Ethik angesiedelt, auf ein Grundprob-
lem am Beginn abendländischer Philosophie hin: auf die Frage, wie posi-
tive Rechtsgebung nach den im Platonischen Dialogwerk entwickelten Kri-
terien als uneingeschränkt ,gut' soll gelten können. Dass diese Frage für 
die Grundlegung praktischer Philosophie in der gegenwärtigen säkularen 
Gesellschaft von hoher Bedeutung ist und nicht nur historische Aufmerk-
samkeit verdient, ist eine Annahme, die den Argumentationsgang begleitet; 
auch wenn aus Sachgründen auf Aktualisierung zu verzichten war. Ebenso 
gehe ich, darin Leo Strauss folgend, davon aus, dass die philosophische 
Querelle des anciens et des modemes, der Streit zwischen Antike und Neu-
zeit, stets neu zu durchdenken bleibt, ohne dass der Moderne darin immer 
schon Recht zu geben ist. 

Zu Zitierweise und Textgestalt ist zu bemerken, dass gemäß dem Darstel-
lungsstil und um die Lesbarkeit zu erleichtern, einzelne Ausdrücke oder 
Wendungen des Originals in Klammern in Umschrift nach der Übersetzung 
bzw. Paraphrase angeführt werden. In der Umschrift wurden Akzente nur 
fallweise gesetzt, wenn dies zur Verdeutlichung erforderlich schien. Dabei 
wird der grammatischen Form des Originals gefolgt, alle Umstellungen 
oder Transpositionen in die Grundform werden durch einfache Anführungs-
zeichen (, ... ') gekennzeichnet; auch Dialog- und Buchtitel werden auf 
diese Weise abgehoben. Lediglich längere Zitate werden in griechischen 
Lettern angeführt. 

Die Übersetzung Platonischer Texte folgt in der Regel wörtlich der 
Schleiermacher-Übertragung. Nur wo Präzisierungen oder andere Akzente 
notwendig schienen, weiche ich von ihr, mit Begründungen, ab. Ich ver-
zichte auch auf eine Angleichung von Schleiermachers Orthographie und 
modifiziere die Zeichensetzung nur sehr behutsam, zumal sie, gerade dann, 
wenn sie an den heutigen Leser Zumutungen stellt, ihren Anspruch, an den 
Platonischen Denkgestus heranzuführen, erkennen lässt. 

Halle/Saale, Nürnberg im Sommer 2003 Harald Seubert 
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Einleitung 

Die vorliegenden Untersuchungen zum Platonischen Rechts- und Geset-
zesbegriff folgen einer doppelten Leitfrage: 

1. Was verbindet das spezifische ,innere Handeln' der philosophischen 
Selbstbesinnung, das Platon der Bestimmung des Wesensbegriffs der Ge-
rechtigkeit als ,entos praxis' zugrundelegt, mit der Stellung des Philoso-
phen zu den Gesetzen, die erstmals im ,Kriton' verankert wurde? 

2. Wie verhält sich die Aufsuchung eines der inneren Handlung gemäßen 
Inbegriffs von Gerechtigkeit, die in unterschiedlicher Weise in den Frühdia-
logen, der ,Politeia' und den ,Nomoi' eine entscheidende Rolle spielt, zur 
Gesetzgebung? 

Im Licht dieser Fragen wird versucht, den systematischen Ort der philo-
sophischen Gesetzgebung in Platons Denken zu bestimmen. Dabei ist die 
Frage zu klären, in welcher Hinsicht sich von der Gesetzesproblematik her 
ein Standort gewinnen lässt, von dem aus sich das Ganze des platonischen 
Dialogwerks erschließt. 

Die Aufsuchung der Gerechtigkeit in der ,Politeia' führt von der "äuße-
ren" Handlung auf die ihr ähnliche "innere", als welche die Gerechtigkeit 
in der Seele bestimmt wird. Die Gesetzgebung scheint zunächst lediglich 
das äußere Handeln in der Polis zu konditionieren und ihm Grenzen zu set-
zen. Wenn aber die Vielzahl der Gesetze als ein kohärentes Gesetzeswerk 
aufgefasst werden soll, so bedarf es der inneren Handlung des Nomotheten, 
um jenen Einheitssinn gemäß der Tugend zu entwerfen. Die Ambivalenz 
zeigt sich indes darin, dass die Ausprägung innerer Handlung und die Auf-
suchung der Tugend ihrerseits gesetzlicher Vorzeichnungen bedürfen. Dies 
wird besonders an der Paideia-Gesetzgebung in der , Politeia , deutlich. Von 
der in der ,Politeia' dann entfalteten Analogie zwischen ,innerer' und ,äu-
ßerer Handlung' her deutet sich an dieser Stelle bereits an, dass Einheit des 
Gesetzes und Einheit der Tugend einen Fragezusammenhang bezeichnen. 
Dies ist in der frühgriechischen Dichtung und Philosophie an den Rechts-
figuren von Thernis und Dike vorgezeichnet. Bei Platon verweisen die Spu-
ren aus dem älteren Rechtsdenken in das Zentrum der Auseinandersetzung 
mit den Sophisten und auf die strittige Frage, ob Recht nur Setzung sei, 
oder ob es ein von Natur her Rechtes gebe. 

Damit ist auf ein zweites Grundverhältnis: den Zusammenhang von 
Recht und Gerechtigkeit verwiesen. Recht (to dikaion) ist für Sokrates und 
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Platon nicht die Summe jeweils in einer Polis geltender Gesetze. Es bedarf 
vielmehr der Gesetzesprüfung, um das in Wahrheit Rechte aus verschiede-
nen ,Nomoi' herauszusehen. Das sophistische und historiographische Ver-
fahren des Vergleichs varianter Rechtsgebungen in verschiedenen Poleis 
wird damit nicht negiert, es wird aber auf die Suche nach dem nicht-be-
dingten, ursprünglich Rechten vertieft; jene Untersuchung konvergiert mit 
der Frage nach der Urstiftung des Gesetzes, mit der die ,Nomoi' beginnen. 

Auch das Verhältnis von Idee und Gesetz ist demgemäß wechselbegriff-
lich zu bestimmen: die selbst keiner Rechenschaft fähige Gesetzes-Schrift 
findet ihre Grenze an einem Wissen, das den Gesetzesbestimmungen im 
Gespräch zu Hilfe kommen kann. Dies ist gleichermaßen das Wissen des 
Philosophen und, wie der ,Politikos'-Dialog zeigt, des wahren Staatsmanns. 
Aber auch umgekehrt hat die innere Handlung des Philosophierens gesetz-
liche Implikationen: die nomothetischen Bestimmungen über den Ort der 
Philosophie in der Polis haben nicht nur eine gleichsam esoterisch auf die 
Philosophengemeinschaft, sondern auch eine exoterisch auf die Stadt bezo-
gene Bedeutung. Als den einen und entscheidenden Differenzpunkt, der die 
Ideenpolis von allen bisherigen Poleis unterscheidet, wird in der ,Politeia' 
der Ort der Philosophie bestimmt. I 

Wie von hier her zu zeigen sein wird, konvergieren die verschiedenen 
Wegbahnen der Platonischen Behandlung von Recht und Gesetz von den 
frühen Tugenddialogen über die ,Politeia' bis zu den ,Nomoi' in dem ge-
meinsamen Grundzug, dass Platon die philosophische Unterredung unter 
ein Gesetz stellt, wobei das Philosophieren unter der Voraussetzung dieses 
Gesetzes seinerseits gesetzgebend wirkt. An einer aufschlussreichen Stelle 
im VI. Buch der ,Politeia' ist im Blick auf die Gesetzgebung vom Vorgang 
des Bildens (plattein) die Rede (vgl. 500b7-501c3). ,Plattein' bedeutet, vor 
dem Gefügezusammenhang von paradeigmatischem Urbild und seinem Mi-
mema, ein entzogenes Urbild zuerst in die eigene Lebensform einzuprägen. 
Mithin ist das Gesetz, wie im X. Buch der ,Nomoi' festgehalten wird, als 
die innere Ordnung (kosmos bzw. logos) des göttlichen Geistes (nous) zu 
erkennen, die der menschliche Geist, wenn er ihrer einmal in einem nicht-
sinnlichen Bild gewahr geworden ist, nachahmen muss (mimeisthai). Das 
Gesetz hat ontologische Kraft, insofern es die Anähnlichung an das Urbild 
fordert. 

Dies berührt sich mit einem Grundzug der Platonischen Dialektik, den 
Schleiermacher kongenial rekonstruiert hat. Schleiermacher wies, in einer 

1 Vgl. grundsätzlich über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie im Platoni-
schen Denken A. Neschke-Hentschke, Politik und Philosophie bei Plato und Aristo-
teles. Die Stellung der "Nomoi" im Platonischen Gesamtwerk und die politische 
Theorie des Aristote1es. Frankfurt/Main 1971. 
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anachronistischen Kennzeichnung der Platonischen Denkbewegung mit Aris-
totelischen Begriffen, darauf hin, dass die Einteilung in das , kath' auto , und 
das ,pros ti' bei Platon angelegt sei. 

Die innere Gliederung des Logos führe dazu, dass "die Einheit des We-
sens bei der Vielheit der Relationen" aufgestellt werden könne. Daraus er-
gibt sich Schleiermacher zufolge der zusätzliche folgenreiche Schritt einer 
Aufhebung des Gegensatzes von kath'auto und pros ti. Die Einteilung setze 
"zugleich die Aufgabe, jedes ,kath' auto , durch alle ,pros ti', welche ein 
vollständiges System bilden müssen, hindurchzuführen, so dass jede Einheit 
des Wesens wieder eine Totalität von Bestimmungen wird, und von Relatio-
nen, indem es auch unter ,tautotes' und , heterotes , betrachtet werden kann, 
und so als Einheit und Totalität wieder ein Bild des ganzen (zeigt)". Gada-
mer hat darin zu Recht eine Explikation der Umkehrbewegung in Sophistes 
253d gesehen; wonach die Kunst des Dialektikers darin besteht, einerseits 
das xatl- 'airto der f.tLa iöEa durch alle Verhältnisse hindurch festzuhalten 
(d6): das Eine wird damit zur Totalität seiner Relationen. Die Umkehrung 
(indiziert durch das a'Ü) besteht darin, dass auch jede einzelne Relationshin-
sicht an ihr selbst festgehalten wird und damit als , kath' auto , ihrer Relatio-
nen gelten kann.2 Dies trägt nach Schleiermachers Deutung allererst die 
Unterscheidung zwischen der Platonischen Dialektik und den Anti-Iogien 
der Sophistik. Formal wird dem Rechnung getragen, indem das Nichtsein 
als bestimmte Negation aufgefasst wird; das ,me on' als ,heteron'. Durch 
die Umkehrung wird es aber allererst möglich, zu zeigen, dass die einzel-
nen Bestimmungen an dem ermöglichenden Einen, als das die Idee des Gu-
ten zu verstehen ist, Anteil haben. 

Dies ist, auch wenn Schleiermacher die ,Nomoi' als , Gelegenheitsschrift , 
oder ,Nebenschrift' sah, fundamental für eine philosophische Gesetzge-
bung, die das Urbild der Idee des Guten in jeder einzelnen Bestimmung 
festhalten muss; in der Umkehrung aber das Eine der Idee als Totalität ge-
setzlicher Bestimmungen fassen kann. Schleiermacher hat für eine solche 
Lesart zwei Hinweise gegeben: einerseits bestimmt er die Grundidee des 
Guten, wenn sie "absolut genommen" werde, als Gottheit, die "über das 
Ideale und Reale" und die Differenz zwischen beidem hinausführe. Das 
Gute ist als "Identität [ ... ] der Totalität mit der Einheit" zu verstehen. Ande-
rerseits weist Schleiermacher darauf hin, dass das Übel bei Platon den 
Übergang zur Ethik bezeichne.3 Im Blick auf diese Urgenesis der Ethik be-

2 H.-G. Gadamer, Schleiennacher als Platoniker, in: ders., Neuere Philosophie 
Band 11. Gesammelte Werke, Band 4. Tübingen 1987, S. 374 ff., insbes. S. 380 ff. 

3 Schleiermacher, Über die Philosophie Platons. Hgg. und eingeleitet von P. M. 
Steiner, mit Beiträgen von A. Arndt und J. Jantzen. Hamburg 1996, S. 18. Bei dem 
zitierten Text handelt es sich um einen Auszug aus Schleiennachers später ,Ge-
schichte der Philosophie' (gelesen zwischen 1819 und 1823). 


